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Bekanntmachung
des Ergebnisses der Stichwahl der/des Städteregionsrätin/Städteregionsrates

der Städteregion Aachen am 18.11.2018

Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl der/des Städteregionsrätin/Städteregionsrates festgestellt hat, wird 
dieses gem. §§ 35 und 46b des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG NRW) i.V.m. § 63 der Kommunalwahlordnung NRW 
(KWahlO NRW) hiermit bekanntgegeben.

Ergebnis der Wahl:

Wahlberechtigte 439.997
Wähler/innen 119.055
Ungültige Stimmen 1.370
Gültige Stimmen 117.685

Bewerber/in Beruf Geburtsjahr 
u. Geburtsort

Adresse Name der Partei u. Kurz-
bezeichnung

Stimmen

Dr. Grüttemeier, Tim Bürgermeister 1980
Stolberg

Zu den Maaren 1
52224 Stolberg

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU)

61.897

Jansen, Daniela Gewerkschafts-
sekretärin

1977
Dortmund

Krefelder Str. 36
52070 Aachen

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)

55.788

Der Wahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Dr. Grüttemeier, Tim die höchste Stimmenzahl erhalten hat und somit zum 
Städteregionsrat der Städteregion Aachen gewählt wurde.

Gemäß § 39 KWahlG NRW können gegen die Gültigkeit der Wahl

-  jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit 
der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG NRW für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Aachen, den 22.11.2018  Der Wahlleiter
gez. Etschenberg
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntVO) 
vom 26.08.1999 (GV NRW S 516) sowie gemäß § 15 Abs. 1 
der Hauptsatzung der Städteregion Aachen vom 24.11.2009 
(veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Städtere-
gion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) in den 
jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Bescheid 
durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Bescheid vom 29.10.2018, Aktenzeichen: A 10.2 – eg,
an Herrn BERHNARD GÜNTNER,

zuletzt angegebene Adresse: BLOEMENDALSTRAAT 
5A, 6291 CL VAALS, NIEDERLANDE.

Der Bescheid befi ndet sich im Amt 10/ Zentrale Dienste der 
Städteregion Aachen, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort 
kann dieser von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 29.10.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver-
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsverfü-
gung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver-
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ordnungsverfügung vom 31.10.2018, 
Aktenzeichen A 33.4 –ill,

an Herrn ZUBIR EL IDRISSI,
zuletzt wohnhaft REIMSER STRASSE 84, 

52074 AACHEN.

Die Ordnungsverfügung befi ndet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstraße 1, 52064 Aachen. 
Dort kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 14.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver-
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsverfü-
gung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver-
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ordnungsverfügung vom 26.10.2018, 
Aktenzeichen A 33.4 – V EO a+b,

an ABDELKARIM KADDA,
zuletzt wohnhaft o.f.W. in ESCHWEILER.

Die Ordnungsverfügung befi ndet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstraße 1, 52064 Aachen. 
Dort kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 13.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).
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Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 15.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/TZ,
an Herrn THOMAS BIEDERMANN,

zuletzt wohnhaft: HÜTTENSTRASSE 150  
in 52068 AACHEN.

Die Anhörung befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 15.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 09.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ, 
an Herrn CHRISTOPH HAMACHER,

zuletzt wohnhaft: EICHENDORFFSTRASSE 15 
in 52249 ESCHWEILER.

Die Anhörung befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 09.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 05.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/H4,
an Herrn RADOSLAV HRISTOV LYUBENOV,

zuletzt wohnhaft: ELSASSSTRASSE 16 
in 52068 AACHEN.

Die Anhörung befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 05.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 08.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/ADA/BR,
an Frau  BRANKICA SCHMIDINGER,

zuletzt wohnhaft: GRÜNER RING 9 
in 52499 BAESWEILER.

Die Anhörung befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.



Würselen, den 08.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 12.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ,
an Herrn KOMLA BADAGBOR,

zuletzt wohnhaft: ELSASSSTRASSE 47 
in 52068 AACHEN.

Der Bescheid befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 12.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 12.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/AH,
an Frau 

ANAYANSI ELIZABETH ACOSTA GAMBOA,
zuletzt wohnhaft: IN DEN PRINZENGÄRTEN 12

in 52066 AACHEN.
Der Bescheid befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 12.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 06.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/BR,
an Herrn MANFRED OLIVER KARHAUSEN,
zuletzt wohnhaft: LAURENTIUSSTRASSE 7A, 

52072 AACHEN.

Der Bescheid befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 06.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
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24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 07.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/TZ,
an Herrn DENNIS SCHMIDT,

zuletzt wohnhaft: AKAZIENSTRASSE 12 
in 52080 AACHEN.

Der Bescheid befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 07.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Ordnungsverfügung vom 14.11.2018, 
Aktenzeichen: A 36.2.3/pue,

an Herrn MICHAEL BREUER,
zuletzt wohnhaft: KONGRESSSTRASSE 23, 

52070 AACHEN.

Die Ordnungsverfügung befi ndet sich im Straßenverkehrs-
amt der StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-
Schmid-Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann diese von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 14.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZR NRW s.94) in Verbindung mit § 
4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 2 der Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
sowie gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRe-
gion Aachen vom 24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – 
vom30.11.20019, Nr. 22) in der jeweils geltenden Fassung 
wird nachstehende Anordnung durch diese öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Anordnung der Ersatzvornahme vom 14.11. 2018, 
Aktenzeichen 38.3/1-10-246/18(AO),

an Frau AYSEGÜL AYDIN,
zuletzt wohnhaft AM BAUERSKAMP 3 

in 52499 BAESWEILER.

Die Anordnung der Ersatzvornahme befi ndet sich im Amt für 
Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, Kranzbruchstraße 
15, 52152 Simmerath. Dort kann diese von dem Betroffenen 
eingesehen werden.

Simmerath, den 14.11.2018 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZR NRW s.94) in Verbindung mit § 
4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 2 der Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
sowie gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRe-
gion Aachen vom 24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – 
vom30.11.20019, Nr. 22) in der jeweils geltenden Fassung 
wird nachstehende Anordnung durch diese öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Anordnung der Ersatzvornahme vom 14.11.2018, 
Aktenzeichen 38.3/1-10-246/18(AO),

an Herrn MURAT AYDIN,
zuletzt wohnhaft  AM BAUERSKAMP 3, 

52499 BAESWEILER.
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Die Anordnung der Ersatzvornahme befi ndet sich im Amt für 
Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, Kranzbruchstraße 
15, 52152 Simmerath. Dort kann diese von dem Betroffenen 
eingesehen werden.
Simmerath, den 14.11.2018 Der Städteregionsrat

 Helmut Etschenberg

SENIOREN- UND BETREUUNGSZENTRUM
DER STÄDTEREGION AACHEN

Der Städteregionstag hat den Jahresabschluss und den La-
gebericht 2017 des Senioren- und Betreuungszentrums der 
StädteRegion Aachen in Eschweiler festgestellt und be-
schlossen, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 1.875,04 
€ der Rücklage des Senioren- und Betreuungszentrums zu-
zuführen.

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Senioren- und Betreuungszen-
trum der StädteRegion Aachen. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DRP Randerath & Partner PartG 
mbB, Stolberg, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 29.05.2018 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der Seni-
oren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen in 
Eschweiler, Eschweiler, für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertretung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von 
dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heinsberg, den 29. Mai 2018  D|R|P RANDERATH & 
PARTNER PartGmbH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
     STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

(Reinartz)
      Wirtschaftsprüfer“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft DRP Randerath & Partner PartG mbB aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichtigen Einrichtungen 
(JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 26.10.2018 GPA NRW
              Im Auftrag

         Harald Debertshäuser

Der Jahresabschluss (Bilanz- und Gewinn- und Verlustrech-
nung) und der Lagebericht können im Senioren- und Be-
treuungszentrum der StädteRegion Aachen in Eschweiler, 
Johanna-Neuman-Straße 4, in der Zeit

vom 23.11.2018  bis 30.11.2018

montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr eingesehen 
oder zur Übersendung angefordert werden.

Eschweiler, den  06.11.2018 Senioren- und 
 Betreuungszentrum

der StädteRegion Aachen
                   Müller
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 20.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/AH,
an Frau JAQUELINE GMYREK,

zuletzt wohnhaft FELDSTRASSE 13 
in 52499 BAESWEILER.

Die Anhörung befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 20.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be-
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 21.11.2018, 
Aktenzeichen: 36.1/SA/BR/BR,

an Herrn MARIO IVKIC,
zuletzt wohnhaft: JÜLICHER STRASSE 158 

in 52477 ALSDORF.

Der Bescheid befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 21.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt- vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 21.11.2018, Aktenzeichen: 36.1/SA/H4,
an Frau DIANA MONTES Y SISTERMANNS,

zuletzt wohnhaft BAHNHOFSTRASSE 153 
in 52146 WÜRSELEN.

Die Anhörung befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der Städ-
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, Carlo-Schmid-Straße 4, 
52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen einge-
sehen werden.

Würselen, den 21.11.2018  Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg
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